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ERLAUBNIS

zu r gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassu ng

Nach den $$ 1 und 2 des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmer-

überlassung (AÜG) vom 7. August 1972 - BGBI. I S. 1393 - wird Herrn

Hans-Ulrich Heyne

Wilhelmsdorfer Str. 8

14776 Brandenburg

die seit 04.07.2007 geltende Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Überlassung von Arbeitnehmern
ab dem 04.07.2010 unbefristet erteift.

Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des Baugewerbes für Arbeiten, die üblicherwelse von Aöeitam verrichtet
werden, ist unzulässig. Sie ist zwischen Betrieben des Baugewerbes gestatte! wenn der verleihende Betrieb nachweislich seit
minde-stens *l++-{@von denselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder von deren Allgemeinveöindlichkeit erfusst
wird (S 1 b AUG). Dieser Nachweis lst mit Beginn des verleihs vom verleiher in Weise vorzuhalten.
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